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Keine Datenspeicherung
DasGesetz über die „Vorratsdatenspei-
cherung“ bleibt ein Papiertiger: Jetzt
hat das Verwaltungsgericht Köln fest-
gestellt, dass die Deutsche Telekom
das deutsche Gesetz nicht befolgen
muss. Denn die Speicherung der Ver-
kehrs- und Standortdaten gemäß dem
deutschen Telekommunikationsgesetz
sei europarechtswidrig. Ähnlich hatte
zuvor schon das Oberverwaltungs-
gericht Münster entschieden. Die Bun-
desnetzagentur hatte deshalb vor
knapp einem Jahr verkündet, sie werde
Verstöße gegen die Vorratsdatenspei-
cherung nicht ahnden. Seitdem ist das
Gesetz zwar nachwie vor in Kraft, wird
aber nicht umgesetzt. Gegen die deut-
sche Regelung wurden bereits mehrere
Verfassungsbeschwerden eingereicht.
Das Verwaltungsgericht bekräftigte in
seinem Urteil vom vergangenen Frei-
tag, dass die deutsche Ausgestaltung
der Datenspeicherung nicht die Recht-
sprechung des Europäischen Gerichts-
hofs beachte. Dieser hatte eine Richtli-
nie für die Vorratsdatenspeicherung ge-
kippt (Az.: 9 K 7417/17). hw.

Syndikus zu nah am Staat
Ein Syndikus muss Abstand halten von
hoheitlichen Tätigkeiten. Das geht aus
einer Entscheidung des Anwalts-
gerichtshof Nordrhein-Westfalens her-
vor. Geklagt hatte die Rentenversiche-
rung gegen die Zulassung eines An-
walts als Syndikus. Dem als Dezernen-
ten für „Personal und Organisation“ an-
gestellten Volljuristenmüsse die Zulas-
sung als Syndikusanwalt versagt wer-
den, urteilte das Gericht. Im Rahmen
dieser Aufgabe müsse er in vielen Be-
reichen seiner täglichen Arbeit hoheit-
liches Handeln vorbereiten, hieß es. So
habe er arbeitsrechtliche Fragen im Zu-
sammenhang mit Angestellten an der
Universität zu prüfen und den Kanzler
wie auch den Rektor in Fragen des Ar-
beits- und Vertragsrechts in Personal-
angelegenheiten zu beraten. Er sollte
auch selbständig mit Beschäftigten ver-
handeln und vor Gericht auftreten. An
die vorige Zulassung des Juristen als
Anwalt sei der Senat nicht gebunden
(Az.: 1 AGH 12/17). hw.

DÜSSELDORF, 24. April. Die Hauptver-
sammlungssaison ist in vollem Gang.
Viele Aktionärstreffen sind nun in der
heißen Vorbereitungsphase, wozu auch
die Erledigung der Einladungsformalitä-
ten gehört. Für die nach dem 25. Mai
2018 terminierten Hauptversammlun-
gen stellt sich mit der ab diesem Zeit-
punkt anwendbaren Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) eine bis-
her unbekannte Herausforderung: Die
Informationspflicht nach Artikel 13
DSGVO, die auch für Aktionäre gilt. Die
Einladungen müssen nun zahlreiche da-
tenbezogene Informationen enthalten.
Fehlen diese, drohen erhebliche Geldbu-
ßen. Viele Unternehmen haben sich je-
doch noch nicht vollends auf die Erfül-
lung der neuen Pflicht eingestellt. In-
halt, Umfang, und Form der daten-
schutzrechtlichen Information in den
marktbekannten Einladungen variieren
stark.
Aktiengesellschaften haben ein Ak-

tienregister zu führen, in das Namensak-
tien unter Angabe des Namens, Geburts-
datums und der Adresse des Aktionärs
sowie der Stückzahl oder der Aktien-
nummer einzutragen sind. Der Aktionär
ist verpflichtet, der Gesellschaft diese
Angabenmitzuteilen. Datenschutzrecht-
lich handelt es sich hierbei um Informa-
tionen, die sich auf eine bestimmte na-
türliche Person beziehen, und damit um
personenbezogene Daten. Es gilt die
DSGVO und somit auch Artikel 13. Die-
ser verlangt für die Erhebung personen-
bezogener Daten, dass der betroffenen
Person zahlreiche Informationen zum
Umgang mit ihren Daten gegeben wer-
den.
Zu den Pflichtinformationen gehören

etwa Name und Kontaktdaten des für
die Datenerhebung Verantwortlichen,
die Kontaktdaten des Datenschutzbeauf-
tragten, die Zwecke, für die die perso-
nenbezogenen Daten verarbeitet wer-
den sollen, sowie die Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung, ferner die Empfän-
ger der personenbezogenen Daten und
die Speicherdauer, aber auch ob der Be-
troffene ein Recht auf Auskunft hat und
sich bei der Aufsichtsbehörde beschwe-
ren kann. Schließlich muss mitgeteilt
werden, ob es gesetzlich oder vertrag-

lich vorgeschrieben ist, die personenbe-
zogenen Daten bereitzustellen und ob
die betroffene Person dazu verpflichtet
ist, sowie, welche möglichen Folgen
eine Weigerung hätte.
Diese Informationspflicht ist Aus-

druck einer fairen und transparenten
Verarbeitung von personenbezogenen
Daten, die wiederum die Kenntnis des
Betroffenen über die Einzelheiten der
Datenverarbeitung in seinem Fall und
über seine Rechte bedingt. Sie ermög-
licht schließlich die effektive Rechts-
durchsetzung des Betroffenen. Deshalb
findet die Informationspflicht nicht nur
auf neue Datenerhebungen Anwen-
dung, sondern auch auf Bestandsdaten
der Unternehmen am 25. Mai. Alle Ak-
tionäre im Aktienregister sind folglich
zu informieren.
Die Aktiengesellschaft muss ihrenAk-

tionären die Datenschutzinformationen
in präziser, transparenter, verständli-
cher und leicht zugänglicher Form in ei-
ner klaren und einfachen Sprache über-
mitteln; schriftlich oder elektronisch.
Das muss bei Erhebung der Daten ge-
schehen. Bereits die Einladung muss
deshalb die Datenschutzhinweise an die
Aktionäre nach Artikel 13 DSGVO ent-
halten. Muss die Einladung die relevan-
ten Informationen im Text enthalten?
Reicht eine Zusammenfassung? Können
die Datenschutzhinweise als Anlage der
Einladung beigefügt werden? Oder
reicht ein Verweis per Hyperlink auf die
Datenschutzhinweise des Unterneh-
mens für Aktionäre auf der Unterneh-
menswebsite („Privacy Policy“)?
Derzeit sind sämtliche Gestaltungen

anzutreffen. Die Datenschutz-Aufsichts-
behörden haben sich zu dieser Frage
noch nicht geäußert. Angesichts der ho-
hen Transparenzanforderungen dürften
allein ausführliche und vollständige Da-
tenschutzhinweise im Einladungstext
oder einer Anlage zur Einladung recht-
lich genügen, generische Hinweise und
starke Zusammenfassungen in den Ein-
ladungen sowie Hyperlinks zur Privacy
Policy der Aktiengesellschaft im Inter-
net eher nicht – das wäre wohl ein in-
transparenter Medienbruch.

TOBIAS NEUFELD
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MÜNCHEN, 24. April. Der Koalitionsver-
trag nennt als politisches Ziel für die neue
Legislaturperiode, dass „die bedarfsge-
rechte Kapazitätserweiterung der Flughä-
fen auch in Zukunft möglich sein muss“.
Dies erfordert auch eine gesetzliche Rege-
lung der Nutzung von Flughäfen während
der Nacht. Die Kapazität von Flughäfen
wird nicht nur durch ihren baulichen Be-
stand, sondern auch durch Regelungen,
wie dieser Bestand genutzt werden darf,
bestimmt. Nachtflugverbote beschränken
die Kapazität. Dabei sind Flughäfen der-
zeit die einzigen Infrastruktureinrichtun-
gen, deren Nutzung während der Nacht-
zeit beschränkt werden kann.
Seit der Entscheidung zum Ausbau des

Flughafens Berlin Schönefeld wird die
Nachtruhe um Flughäfen, die baulich we-
sentlich geändert werden, auf der Grundla-
ge von § 29b Luftverkehrsgesetz (LuftVG)
besonders geschützt. Das Bundesverwal-
tungsgericht hat die Nacht (22:00 Uhr bis
6:00 Uhr) in drei „Zeitscheiben“ einge-
teilt: Die Kernnacht (0:00 Uhr bis 5:00
Uhr) und die beiden Nachtränder (22:00
Uhr bis 24:00 Uhr und 5:00 Uhr bis 6:00
Uhr). Die Zulassung von Flugbewegun-
gen in diesen Zeiten hängt von demNach-
weis eines standortspezifischen Bedarfs
in der Kernnacht ab oder dem Nachweis
plausibler Gründe, warum die Flugbewe-
gungen nicht zur Tageszeit abgewickelt
werden können (Nachtrand). Außerdem
soll sich die Zahl der Flugbewegungen zur
Kernzeit hin reduzieren.
Diese betriebliche Kapazitätsbeschrän-

kung kann zu einer Ungleichbehandlung
der inländischen Flughäfen und ihrer
Nachbarn je nach Standort führen, wett-
bewerbliche Nachteile von in- gegenüber
ausländischen Flughäfen verursachen
und sich damit langfristig aufWirtschafts-
standorte auswirken. Die Bundesregie-
rung muss diese Kapazitätsfragen auf der
Grundlage eines Konzepts verbindlich lö-
sen. Sie muss klären, ob § 29b LuftVG,
der lediglich von einer besonderen Rück-
sichtnahme auf die Nachtruhe spricht, na-
hezu absolute Nutzungsverbote über-
haupt trägt. Eigentlich ist diese Norm ein
generell-abstraktes Gesetz, gilt also für
alle Flughäfen gleichermaßen. Nach der
Konzeption des Bundesverwaltungsge-

richts soll es aber nur in Ausbaufällen gel-
ten.
Aus Sicht des Lärmschutzes ist es erläu-

terungsbedürftig, welche Unterschiede
zwischen Flughäfen bestehen, die man-
gels baulicher Änderung nachts mehr
oder weniger unbegrenzt weiter genutzt
werden, solchen, deren Nutzungsmöglich-
keiten aufgrund von baulichen Änderun-
gen eingeschränkt werden, und solchen,
die ohne bauliche Änderung lediglich
ihre Betriebszeiten in die Nachtzeit erwei-
tern wollen. Flughäfen sind generell dem
Luftverkehr gewidmet. Bedürfnisprüfun-
gen, welchem Zweck der konkrete Luft-
verkehr dient, finden bislang nicht statt.
Durch den von der Rechtsprechung entwi-
ckelten Bedarfsnachweis können solche
Prüfungen aber relevant werden. Die Ent-
scheidung, ob Fluglärm, der von Billig-
fluglinien ausgeht, schädlicher ist als je-
ner von Frachtflugzeugen, sollte aber –
wie im Fall von militärischem Fluglärm –
der Gesetzgeber treffen.
Das Modell der Rechtsprechung führt

im Ergebnis zu einer Bedarfslenkung aus
Gründen des Lärmschutzes. Allerdings

werden sowohl die Gewichtigkeit des
Lärmschutzes als auch des Bedarfs je-
weils einzelfallbezogen betrachtet. Dies
führt dazu, dass Investitionsentscheidun-
gen, die auf die Nutzbarkeit eines Flugha-
fens zur Nachtzeit abstellen, auf einer un-
sicheren Rechtslage getroffen werden.
Flughäfen, die keine Baumaßnahmen er-
greifen, aber über unbeschränkte Nacht-
flugregeln verfügen, werden begünstigt –
und ihre Anwohner benachteiligt.
Schließlich stellt sich im Hinblick auf

das im Koalitionsvertrag angesprochene
Luftverkehrskonzept die Frage, ob nicht
aufgrund der Bedingungen in der Infra-
struktur mehr Lärm zugelassen werden
kann. So könnte der nächtliche Betrieb ei-
nes Großflughafens für die Verkehrsleis-
tung und -anbindung anders zu gewich-
ten sein als der eines Regionalflughafens.
Um eine solche Bewertung nachvollzieh-
bar zu machen, sollte die Bundesregie-
rung diese Bedeutung der Flughäfen in ei-
nem Raumordnungskonzept festlegen
oder den Flugbetrieb zur Nachtzeit einer
generellen Regelung zuführen.

ULRICH HÖSCH
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Professor Wahlster, sind wir in Deutsch-
land und Europa bereits abgehängt,
wenn es um Künstliche Intelligenz geht?
Keineswegs. Wir können uns demWett-

bewerb erhobenen Hauptes stellen. Das
DFKI in Deutschland ist mit seinen 900
Mitarbeitern immer noch das weltweit
größte Forschungszentrum auf diesemGe-
biet als PPP mit über 80 Spin-off-Firmen.
Ich nenne Ihnen zwei einfache Beispiele:
Das amerikanische Unternehmen Nvidia
baut derzeit die schnellsten GPU-Compu-
ter, mit denen sich neuronale Netze für das
Deep Learning 100-mal schneller als mit
konventionellen Computern berechnen
lassen. Kostenlos zur Verfügung gestellt
hat Nvidia diesen Rechner ausgewählten
Institutionen neben amerikanischen Spit-
zenuniversitäten wie Stanford in Deutsch-
land nur dem Deutschen Forschungszen-
trum für Künstliche Intelligenz. Der Chef
vonNvidia übergab denRechner samt jähr-
lichen Forschungsmittelnmit derÜberzeu-
gung, dass die besten KI-Forschungsein-
richtungen der Welt die besten Werkzeuge
haben sollten.

Und das zweite Beispiel?
Wir haben neben vielen Dax-Unterneh-

men auch amerikanische Unternehmen
wie Intel, Google undMicrosoft als Gesell-
schafter amDFKI und auch eine Zweigstel-
le in Peking.Wirmussten abermals eineKa-
pitalerhöhung durchführen, weil sechs gro-
ße global agierende Unternehmen bei uns
noch in diesem Jahr ebenfalls Gesellschaf-
ter werden wollen. Das große Interesse,
mit deutschen KI-Forschern zusammenzu-
arbeiten, zeigt deutlich, dass wir auf eini-
genGebieten derKI sogar einenVorsprung
haben. Das DFKI ist ein Karrieresprung-
brett und mehr als 20 ehemalige Mitarbei-
ter sind heute beispielsweise bei Google,
aberwir konnten umgekehrt auchMitarbei-
ter von Google für das DFKI gewinnen.

Sie können ehrlich mit den Gehältern und
Möglichkeiten konkurrieren, die ein Mil-
liardenunternehmen wie Google bietet?
Ja, es geht ja nicht um die absolute Be-

zahlung, sondern um den Lebensstan-
dard, den man sich mit dem Gehalt in der
Umgebung leisten kann. So ist etwa ein

exzellenter Google-Mitarbeiter aus dem
Bereich Deep Learning vom Silicon Val-
ley zum DFKI gewechselt, obwohl er dort
mehr als das Dreifache dessen verdiente,
das er nun von uns bekommt. In den Ver-
einigten Staaten hätte er aber einen Mil-
lionenbetrag für die Ausbildung seiner
Kinder investieren müssen, während dies
in Deutschland kostenlos ist. Auch Präsi-
dent Trump irritiert viele Wissenschaft-
ler, so dass ich jede Woche auch Bewer-
bungen aus dem Silicon Valley bekomme.

Wenn es um das auf der Verarbeitung ge-
waltiger Datenmengen basierende ma-
schinelle Lernen geht, dann können wir
in Deutschland nicht mithalten mit Ame-
rika und auch nicht mit China. Wir ha-
ben ja gar keine Unternehmen in der Art
von Google oder Baidu oder Tencent.
Im Bereich der Auswertung von Konsu-

mentendaten für Werbezwecke trifft das
zu. Zu Recht sind wir in Europa ja auf die-
semGebiet eher zurückhaltend. Ich selbst
bin auch nicht auf Facebook registriert
und bin nicht bereit, meine persönlichen
Daten für Werbezwecke bereitzustellen.
Wir verfolgen in Deutschland hingegen ei-
nen anderen Ansatz.

Nämlich?
Wir setzen auf KI-Anwendungen für

die Veredelung unserer in Deutschland

produzierten Produkte und für disruptive
Geschäftsmodelle durch Smart Services
auf diesen Produktplattfomen. Wir rüsten
die deutschen Exportschlager mittels
Künstlicher Intelligenz auf, in unseren
Werkzeugmaschinen als Fabrikausstatter
der Welt, der Medizintechnik, in unseren
Autos, Agrarmaschinen und hochwerti-
gen Haushaltsgeräten. Siemens beispiels-
weise ist Weltmarktführer für Hochleis-
tungsscanner in der Medizin und die Bild-
interpretation mittels KI-Systemen ist
eine wesentliche Erfolgskomponente in
der klinischen Praxis. Bei KI-Verfahren
für autonomes Fahren haben deutsche
Unternehmen erheblich mehr Patente als
die Amerikaner und Chinesen.

Das ist alles sehr an konkreten Anwen-
dungen orientiert. Wie steht es um die
KI-Grundlagenforschung und besonders
diejenige im maschinellen Lernen in Eu-
ropa?
Ich halte die Unterscheidung zwischen

Grundlagenforschung und anwendungs-
orientierter Forschung für eine unsinnige
Spaltung in einem sich so rasant entwi-
ckelnden Gebiet. Wir müssen Grund-
lagenforschung und ihre Überführung in
konkrete Anwendungen zusammenden-
ken. Wir brauchen den zeitnahen Trans-
fer desWissens in die Praxis. AmDFKI ar-
beiten unsere Forscher rotierend an den

Grundlagen, in der anwendungsorientier-
ten Entwicklung und dann aber auch am
Transfer mit unseren über 100 Industrie-
partnern. Jahrzehntelange Grundlagen-
forschung wie in der Hochenergiephysik,
das läuft in der Informatik nicht. Das
muss schnell gehen, drei Jahre maximal
von der Idee bis zum Produkt, keine zehn.

Bernhard Schölkopf, der am Max-
Planck-Institut maschinelles Lernen er-
forscht, trifft diese Unterscheidung. Er
sorgt sich mit anderen europäischen Spit-
zenforschern, dass wir in der Grund-
lagenforschung nicht mehr kompetitiv
sind, wenn wir nicht mehr tun.
In den vergangenen Jahren wurden in

Europa und besonders in Deutschland
viele neue Fördermöglichkeiten für
Grundlagenforscher geschaffen, wie die
Exzellenzcluster oder die ERC Grants.
Gerade wurden vom BMBF auch weitere
Zentren für maschinelles Lernen in
Deutschland zur Förderung ausgewählt.
Ich kann nicht erkennen, dass gute Spit-
zenforscher nicht genügend Möglichkei-
ten haben, ihre Forschungen finanziert
zu bekommen. Es gab noch nie so viel zu-
sätzliche Mittel für die Forschung wie in
den vergangenen Jahren. Sie dürfen auch
nicht vergessen, dass das maschinelle Ler-
nen eben nur ein Teilbereich der Künstli-
chen Intelligenz ist.

Derzeit wird es aber als sehr wichtige
Komponente gesehen.
Ja, aber nur damit lässt sich keine

Künstliche Intelligenz entwickeln. All das
Wissen, das Physiker, Chemiker und Bio-
logen über die vergangenen Jahrhunderte
erschaffen haben, muss man Computer ja
nicht aus empirischen Daten neu erler-
nen lassen, das können wir direkt durch
computergerechte Wissenrepräsentation
einbringen und die Software kann daraus
neue Schlussfolgerungen und Problem-
lösungen ableiten.

Im Koalitionsvertrag steht ein deutsch-
französisches Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz. Verraten Sie uns,
ob das an Ihrem Institut angedockt wer-
den wird?
Das entscheidet natürlich die Politik als

Geldgeber, sicherlich zusammen auch mit
der Industrie. Aber wir bereiten uns dar-
auf vor. Ich gehe davon aus, dass wir bei
dieser Kooperation eine angemessene Rol-
le spielen werden. Wir beschäftigen schon
heute zahlreiche französische Forscher
und haben seit vielen Jahren über 20 Ko-
operationen mit unserem französischen
Partnerinstitut Inria, unter anderem im
Rahmen des EIT durchgeführt. Präsident
Macron hat „Inria“ mit der KI-Koordina-
tion in Frankreich beauftragt hat. „Inria“
verbindet wie wir am DFKI Spitzenfor-
schung mit Anwendung in Transfer.
Das Gespräch führte Alexander Armbruster.

ImGespräch: WolfgangWahlster, Präsident des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz

Aktionäre droht Papierflut
Neues Datenschutzrecht für Hauptversammlungen

Darf es ein bisschen mehr Lärm sein?
Die Koalition muss die Kapazitäten der Flughäfen erweitern

RECHT UND STEUERN

„Wir veredeln mit KI unsere Exporte“

Wolfgang Wahlster Foto Helmut Fricke

In der Einflugschneise: Der Lärm muss sich Regeln beugen. Foto dpa

Wird Deutschland in der
Künstlichen Intelligenz
gerade abgehängt? Nein,
sagt Wolfgang Wahlster
– und erklärt, was wir
anders machen als
Amerika und China.
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